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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1995

Norm

MedienG §13 Abs4

Rechtssatz

Mit der im § 13 Abs 4 erster Satz MedG aufgestellten gesetzlichen Fiktion für periodische Druck- werke, wonach ein

gleicher Verö8entlichungswert jedenfalls dann gegeben ist, wenn die Gegendarstellung oder die nachträgliche

Mitteilung im selben Teil und in der gleichen Schrift wie die Tatsachenmitteilung wiedergegeben wird, wurde vor allem

einer formal-schematischen Ausdeutung des Begri8es des gleichen Verö8entlichungswertes Schranken gesetzt und

damit klargestellt, daß es in diesem Zusammenhang ohne wesentliche Bedeutung bleibt, ob die Verö8entlichung der

medienrechtlichen Reaktionen an der selben Stelle, zur selben Zeit oder mit der selben Überschrift- oder

Textschriftgröße gebracht wird, wenn nur der gleiche Verö8entlichungswert gewahrt ist (RV 1979, 33 zu § 13). Dies gilt

allerdings nur, wenn tatsächlich allen normativen Voraussetzungen, also der Verö8entlichung im selben Teil und in der

gleichen Schrift, Rechnung getragen wurde.
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